Sehr geehrte Frau Birlenberg,

 

ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin von Herrn Professor Dr. Robbers,

der mich bat Ihre Emailanfrage zu beantworten.

 

Erst einmal vielen Dank für Ihre Email. Ich gehe davon aus, dass es sich

bei dem von Ihnen angesprochenen Bericht um die Sammlung der

"Religionsrechtlichen Bestimmungen in der Bundesrepublik Deutschland"

handelt, die Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link finden können:

 

http://www.uni-trier.de/~ievr/brdreligionsrecht/index.html
 

Gerne möchten wir Ihnen vorschlagen von Ihrer Homepage aus hierauf zu

verlinken. 

 

In der Hoffnung Ihnen auch mit dem Vorschlag, bloß einen Link zu setzen,

weitergeholfen zu haben.

------------------------------------------------------------------ 

 
Sehr geehrte Frau Birlenberg,

genauere Informationen zur den Voraussetzungen für den Erwerb des Status der Körperschaft öffentlichen Rechts für Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften finden sie unter folgendem Link auf der Homepage des Bundesinnenministeriums:

http://www.bmi.bund.de/nn_121560/Internet/Content/Themen/Kirchen__und__Religionsgemeinschaften/Einzelseiten/Voraussetzungen__Koerperschaftsankerkennung.html

Was Ihre konkrete Frage betrifft, so kann ich Sie insofern "beruhigen", als dass für die Verleihung des Körperschaftsstatus die  jeweiligen Länder zuständig sind (vgl. Art. 30 GG). Eine Anerkennung in Berlin führt insofern nicht zwangsläufig zu einer Anerkennung in den restlichen Bundesländern.
